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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.01.1998 

Geschäftszahl 

93/14/0166 

Rechtssatz 

Nach steuerlichen Gesichtspunkten sind Wirtschaftsgüter als notwendiges Betriebsvermögen anzusehen, die 
ihrem Wesen nach einem Betrieb objektiv zu dienen bestimmt sind und tatsächlich betrieblich genutzt werden. 


